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Anhang 10

Bedingungen für die Förderung von gemieteten- bzw. geleasten Wirtschaftsgütern, 
die beim Vermieter bzw. Leasinggeber aktiviert sind

Die Förderung von gemieteten oder geleasten Wirt-
schaftsgütern, die beim Vermieter bzw. Leasinggeber ak-
tiviert sind, ist unter folgenden Bedingungen möglich:

1. Förderfähig sind nur die in der Steuerbilanz des wirt-
schaftlichen Eigentümers aktivierten Anschaffungs-
oder Herstellungskosten des Miet- bzw. Leasingob-
jektes.

2. Der Miet- bzw. Leasingvertrag muss vorsehen, dass
der Zuschuss in vollem Umfang auf die Leasingraten
angerechnet wird.

3. Der Mietkauf- bzw. Leasingvertrag von beweglichen
Wirtschaftsgütern muss vorsehen, dass die geförder-
ten Wirtschaftsgüter zum Laufzeitende erworben wer-
den. D. h., förderfähig sind gemietete bewegliche
Wirtschaftsgüter nur dann, wenn sie Gegenstand eines
Mietkaufvertrages oder im Falle des Leasings, wenn
eine Klausel in den Vertrag aufgenommen wird, wo-
nach das geleaste bewegliche Wirtschaftsgut vom
Leasingnehmer am Ende der Vertragslaufzeit erwor-
ben wird.

4. Die Gewährung eines Zuschusses ist davon abhän-
gig, dass der Vermieter bzw. Leasinggeber und der
Antragsteller die gesamtschuldnerische Haftung für
eine eventuelle Rückzahlung des Zuschussbetrages
übernehmen. Die gesamtschuldnerische Haftung des
Vermieters bzw. Leasinggebers kann entsprechend
der Weitergabe des Fördervorteils an den Zuwen-
dungsempfänger reduziert werden.

5. Der Antrag auf Gewährung des Zuschusses ist vom
Mieter bzw. Leasingnehmer unter Zugrundelegung

eines verbindlichen Angebotes des Vermieters bzw.
Leasinggebers auf Abschluss eines Miet- oder Lea-
singvertrages zu stellen. In dem Miet- oder Leasing-
vertrag sind anzugeben:
a) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des

Objektes, die unkündbare Grundmietzeit, die Höhe
der über die Grundmietzeit konstanten Miet- bzw.
Leasingraten sowie der vereinbarte Kauf und/oder
Mietverlängerungsoptionen des Mieters bzw. Lea-
singnehmers und deren Bemessungsgrundlage, die
den Restbuchwert nicht übersteigen darf.

b) In Fällen des Immobilien-Leasing und der Immo-
bilienmiete Anpassungsklauseln bezüglich der Lea-
singraten aufgrund von Zinsentwicklungen und/
oder veränderter Verwaltungskosten.

6. Miet- oder Leasingverträge über Grundstücke und
Gebäude müssen eine Mindestvertragslaufzeit von
fünf Jahren nach Abschluss des Investitionsvorha-
bens haben.

7. Der Bewilligungsbescheid ist unter folgenden Bedin-
gungen zu erteilen:
– Durch eine Neukalkulation des Miet- oder Lea-

singvertrages wird der gewährte Zuschuss zur Ab-
senkung der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten des Miet- oder Leasingobjektes und damit der
Miet- oder Leasingraten verwendet.

– Das geförderte Wirtschaftsgut muss für die Dauer
der vereinbarten Grundmietzeit in der Betriebs-
stätte des Leasingnehmers eigenbetrieblich genutzt
werden.


